
 

Sitzungsvorlage 

300/019/2020 

 

Amt/Abteilung: 

Rechtsamt 

Datum: 15.06.2020 

Aktenzeichen: 

 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 15.06.2020 Vorberatung  N 

Stadtrat 23.06.2020 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Aufhebung der als Maßnahme zur Verhinderung der schnellen Verbreitung des Corona 

Virus in der Sitzung des Stadtrates am 17.03.2020 beschlossenen temporären Änderung 

der Zuständigkeiten der städtischen Gremien. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat hebt den Beschluss zur temporären Änderung der Zuständigkeiten der 

städtischen Gremien als Maßnahme zur Verhinderung der schnellen Verbreitung des 

Coronavirus in Landau in der Pfalz vom 17.03.2020, Sitzungsvorlage 300/017/2020, mit 

sofortiger Wirkung auf. 

 

Begründung: 

 

Zur Vermeidung von Ansteckungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) hatte 

der Stadtrat in seiner Sitzung am 17.03.2020 beschlossen, verschiedene Zuständigkeiten 

städtischer Gremien bis auf weiteres auf den Hauptausschuss zu verlagern. Im Einzelnen 

wurden die Aufgaben der städtischen Ausschüsse und die Zuständigkeiten des 

Stadtrates, soweit dies rechtlich möglich war, auf den Hauptausschuss übertragen. 

Zudem wurden die Wertgrenzen, bis zu denen der Hauptausschuss entscheiden kann, 

erhöht und für Vergabeentscheidungen ganz aufgehoben. 

 

Diese Handhabung hat sich in der Corona-Krise bewährt und die Handlungsfähigkeit 

der Stadt erhalten. 

 

Nachdem aber nun einerseits das Infektionsgeschehen stark rückläufig ist, andererseits 

sich eine Praxis herausgebildet hat, wie die Sitzungen unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen und sonstigen erforderlichen Vorkehrungen abgehalten werden 

können und drittens eine Änderung der Gemeindeordnung beschlossen wurde, mit der 

Online-Sitzungen ermöglicht werden, kann nun die temporäre Änderung der 

Zuständigkeiten wieder aufgehoben werden. Damit gelten ab sofort wieder 

uneingeschränkt die Bestimmungen der Hauptsatzung. 

 

 

Nachhaltigkeitseinschätzung: 

 

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt:            Ja ☐ / Nein X 

Begründung:  
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Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Dezernat II - BGM 

Dezernat III - hauptamtlicher BGO 

Dezernat IV - ehrenamtlicher BGO 

Hauptamt 

 

Schlusszeichnung: 
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